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Bezüglich der Zahlungsmittel sind die Besucher darauf 
hinzuweisen, diese künftig auf dem Postwege zu senden 
oder an den Rechtsanwalt zu übergeben. Zur Übergabe 
vorgesehene Geschenke, Zahlungsmittel oder Bekleidungs
gegenstände sind im Beisein der Besucher,auf der Grund
lage des von ihnen vorgelegten Inhaltsverzeichnisses, 
einer Vollständigkeitskontrolle zu unterziehen.

Gegens täride, deren Aushändigung an den Verhafteten aus 
Sicherheitsgründen nicht erfolgen darf, sind den Besu
chern sofort zurückzugeben.

Die Annahme von Büchern und Zeitschriften wird nur gewähr
leistet, wenn diese von einem Verlag der DDR oder eines 
anderen sozialistischen Staates herausgegeben worden
sind und unter dem Vorbehalt, daß das entsprechende 
Schriftgut bei Verlegung oder Entlassung des Verhafteten 
im Gewahrsam der Untersuchungshaftanstalt verbleibt.

In besonderen Fällen ist die Entscheidung, ob ein Gegenstand 
zur Aushändigung gelangen darf , 'durch den ̂ Vorgesetzten Her-' 
beizuführen. ■' .

Bgi vden Besuclien .sp.Ilte. s.tä^ker als bisher davon .Gebrauch 
gemachte werden; den Besuchern verschiedene Effekten des 
Verhafteten zu übergebenj die während der Untersuchungs
haft nicht benötigt werden und die bei Verlegung in den 
Strafvollzug zusätzlichen Verwaltungsaufwand, Transport- 
und Lagerkapazität verlangen würden.

Die Übergabe der Effekten ist mit der untersuchungsfüh
renden Abteilung abzustimmen. Außerdem ist die Zustimmung 
des Verhafteten einzuholen.


